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FINANZORDNUNG des BASKETBALL-CLUB OTTENDORF-OKRILLA e.V. 
 
 
1. Beiträge und Gebühren 

 

1.1. Jährlicher Mitgliedsbeitrag 
 Senioren aktiv 

Senioren Freizeit (kein Spielbetrieb) 
Junioren 

SA 
SF 
JU 

200,00 € 
125,00 € 
150,00 € 

 Förderndes Mitglied FM 25,00 € 
 
 

1.2. Erhebung des Mitgliedsbeitrages 
 - Der Abrechnungszeitraum für Mitgliedsbeiträge beginnt am 1. September und endet am 31. 

August des Folgejahres. 
- Der Mitgliedsbeitrag wird am 01. Oktober per SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen. Das dazu 

notwendige SEPA-Basis-Lastschriftmandat ist mit dem Aufnahmeantrag zu erteilen. 
- Als Mitgliedsbeitrag bei Mitgliedsaufnahme für den Zeitraum 1. März bis 31. August ist die 

Hälfte des jährlichen Mitgliedsbeitrages zu zahlen. 
- Zusätzliche Kosten für einen nicht ausführbaren Bankeinzug trägt das Vereinsmitglied. 

 
 

2. Entschädigung von Auslagen und Leistungen 
 

2.1. Erstattung von Fahrtkosten 
a.)  PKW - Wegstreckenentschädigung pro gefahrenen Kilometer 0,35 €/km 

 Gültigkeit: 
- Gesamtfahrtstrecke bis zu 300 km 
- PKW-Auslastung mit mindestens 1 Fahrer/-in und 2 Mitfahrende (zur Mannschaft 

gehörend) 
- alle Auswärtsspiele sowie Aus- und Weiterbildung für Schiedsrichter/-in und Trainer/-in 
Genehmigung weiterer Fahrten und deren Vergütung durch Beschluss des Vorstandes. 

 b.) Öffentliche Verkehrsmittel „ÖPNV“ der 2. Klasse (Fahrkarten müssen im Original vorgelegt 
werden) 

 
 

2.2. Aufwandsentschädigung für Trainer/-in Wird in der Übungsleitervereinbarung durch 
Beschluss des Vorstandes geregelt. 

 
 

2.3. Aufwandsentschädigung Schiedsrichter/-in 
 Spiele in höheren Ligen Entspr. Festlegung Verband 
 Person ohne Ausbildung, mit Regelkenntnissen 

Schiedsrichter/-in mit gültiger Lizenz 
* Spiele mit verkürzter Spielzeit 50 % Entschädigung 

10,00 € / Spiel * 
25,00 € / Spiel * 

 
 
 

2.4. Prämie Schiedsrichter/-in (Saison) 
Voraussetzung: 
- Schiedsrichterausbildung mindestens Lizenzstufe E 
- gültige Schiedsrichterlizenz (jährliche Fortbildung) 
- mindestens 10 durchgeführte Heimspiele (verkürzte 

Spielzeit wird mit 0,5 pro Spiel angerechnet) 
- Nachweis der Spiele (Unterschrift 2. SR oder Trainer/-in) 
- Anrechnung der Spiele nur innerhalb einer Saison möglich 

75 € / je 10 Heimspiele 

 
 

2.5. Aufwandsentschädigung Kampfrichter/-in (Anschreiber/-in, Zeitnehmer/-in, 
24 Sek. Zeitnehmer/-in oder Helfer/-in bei DSS) 

 
 

5,00 € / Spiel * 
10,00 € / Spiel *  

 

 
 

Spiele in Bezirkswettbewerb oder Freundschaftsspiele 
Spiele in höheren Ligen (mit gültiger Kampfrichterlizenz) 
* Spiele mit verkürzter Spielzeit 50 % Entschädigung 
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2.6. Erstattung von Gebühren für Schiedsrichter/-in Lizenzstufe E, D und C 
 Ausbildung 1) 

- Kosten für Ausbildung übernimmt der Verein 
- Anmeldung zum jeweiligen Lehrgang ausschließlich über den Vorstand 

 Weiterbildung 
- Kosten für Weiterbildung übernimmt der Verein 

 

 
 

2.7. Erstattung von Gebühren für Trainer/-in C- Lizenz (Breitensport oder Leistungssport) 
 Ausbildung 1) 

- Kosten für Ausbildung übernimmt der Verein 
- Anmeldung zum jeweiligen Lehrgang ausschließlich über den Vorstand 

 Weiterbildung 
- Kosten für Weiterbildung übernimmt der Verein 

 

 
 

2.8. Monatliche pauschale Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder 
 - Vereinsvorstand gemäß §26 BGB 

- erweiterter Vorstand 
15,00 € 
10,00 € 

 
 

3. Beitrags- und Gebührenbefreiung 
 
 (1) Der Vorstand entscheidet über Anträge von Vereinsmitgliedern zu Beitragsmodalitäten. 

(2) Mitglieder, die nicht oder selten am Vereinsleben teilnehmen, können für den 
Abwesenheitszeitraum vom Beitrag befreit werden. 

 
 
Ottendorf-Okrilla, den 19.11.2024 

 1)    Kosten für Wiederholungsprüfungen werden nicht vom Verein erstattet 

 1)    Kosten für Wiederholungsprüfungen werden nicht vom Verein erstattet 


